
Bitte informieren Sie sich immer über die aktuelle Rechtslage! www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/

Empfehlung zur freiwilligen  
häuslichen Absonderung 

 
Schnell- oder PCR-Test zur Bestätigung 

kostenlos

TEST POSITIV

HAUSHALTSANGEHÖRIGE UND ENGE KONTAKTPERSONEN INFORMIEREN
Empfehlung insbesondere für Haushaltsangehörige: Kontakte reduzieren (keine Pflicht zur häuslichen Absonderung) / bei Symptomen: Test machen

SELBSTTEST
ohne Beaufsichtigung durch 

geschulte Personen   

POSITIV

POSITIVER CORONA-TEST: WAS TUN?

48 STUNDEN OHNE SYMPTOME
Frühestens am 5. Tag Ende der häuslichen Absonderung, wenn mindestens 48 Stunden 

keine Symptome (z.B. Husten, Fieber) mehr vorhanden sind

BEI SYMPTOMEN
Ende der häuslichen Absonderung 

spätestens nach 10 Tagen

Das Gesundheitsamt informiert Sie nicht über Beginn und Ende der Absonderung. 
Bitte beachten Sie die Hygieneregeln.

PFLICHT ZUR ABSONDERUNG 
ab Tag des Tests / Probeneingang im Labor (Schnelltest / PCR-Test)

STAND: 03.05.2022 

Kontaktieren Sie bei Symptomen zur Durchführung eines Tests Ihren 
Hausarzt oder eine Corona-Schwerpunktpraxis. Am Wochenende wenden 

Sie sich an die Telefonnummer 116 117. 
Als Schnelltest wird auch ein selbst  

durchgeführter Test unter Beaufsichtigung einer  
geschulten Person verstanden.

Informationen zu Teststellen finden Sie auf der Homepage 
des Landratsamtes: www.kreis-reutlingen.de/corona-test

SCHNELLTEST/PCR-TEST

Arbeitsbeginn für Beschäftigte von medizinisch-pflegerischen Einrichtungen: 
Arbeitsaufnahme nach Ende der Absonderung & einem negativen Testergebnis (Schnell- oder PCR-Test)


